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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. wie viele Lehrerstellen benötigt werden, um den Pflichtunterricht an baden-
württembergischen Schulen zu gewährleisten (für die letzten acht Jahre, aufge-
schlüsselt nach Regierungsbezirk und Schulart);

2. welche Datengrundlage und welches Berechnungsmodell den Angaben zu die-
sen Sollstellen für den Pflichtunterricht zugrunde liegen;

3. wie hoch das Defizit zwischen tatsächlich besetzten und Sollstellen für den
Pflichtunterricht ist (in absoluten und relativen Zahlen für die letzten acht Jah-
re, aufgeschlüsselt nach Regierungsbezirk und Schulart); 

4. wie viele Lehrerstellen für die Vertretungsreserve benötigt werden, um Unter-
richtsausfälle u. a. aufgrund von Erkrankungen, Mutterschutz oder Elternzeit zu
vermeiden (für die letzten acht Jahre, aufgeschlüsselt nach Regierungsbezirk
und Schulart);

5. welche Datengrundlage und welches Berechnungsmodell den Angaben zu die-
sen Sollstellen für die Vertretungsreserve zugrunde liegen;

6. wie hoch das Defizit zwischen tatsächlich besetzten und Sollstellen für die Ver-
tretungsreserve ist (in absoluten und relativen Zahlen für die letzten acht Jahre,
aufgeschlüsselt nach Regierungsbezirk und Schulart); 

7. unter welchen Bedingungen und nach welchem Verfahren der Ausfall einer
Lehrkraft, Unterrichtsausfall und fachfremder Unterricht an das Schulamt ge-
meldet wird und mit welchen Konsequenzen diese Erfassung abläuft;

Antrag

der Abg. Dr. Stefan Fulst-Blei u. a. SPD

und

Stellungnahme

des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport

Unterrichtsversorgung an baden-württembergischen Schulen
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8. wie hoch der Unterrichtsausfall ist (in absoluten und relativen Zahlen für die
letzten acht Jahre, aufgeschlüsselt nach Regierungsbezirk und Schulart); 

9. wie sie den fachfremd erteilten Unterricht beziffert (in absoluten und relativen
Zahlen für die letzten acht Jahre, aufgeschlüsselt nach Regierungsbezirk und
Schulart);

10. ob sie die aktuell durchgeführte Ziehung von Stichproben für aussagekräftig
genug hält, um den tatsächlichen Unterrichtsausfall und fachfremd erteilten
Unterricht zu bemessen. 

24. 02. 2017

Dr. Fulst-Blei, Kleinböck,
Born, Stoch, Gall SPD

B e g r ü n d u n g

Eltern, Lehrkräfte und Schulleitungen klagen über eine als unzureichend wahrge-
nommene Unterrichtsversorgung an baden-württembergischen Schulen. Fach-
fremd erteilter Unterricht und Unterrichtsausfälle gehören an zu vielen Schulen
zum Alltag. Der Staatshaushaltsplan der Regierung sieht im Einzelplan 04 für das
kommende Schuljahr massive Streichungen von Lehrerstellen vor. Es ist anzu-
nehmen, dass diese Maßnahme weitere negative Auswirkungen auf die Unter-
richtsversorgung haben wird. Der Antrag soll das Berechnungsmodell für die
Lehrerversorgung erläutern und die Entwicklung der Unterrichtsversorgung in
den letzten Jahren nachzeichnen. 

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 21. März 2017 Nr. 21-6742.0/431/1 nimmt das Ministerium
für Kultus, Jugend und Sport zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1. wie viele Lehrerstellen benötigt werden, um den Pflichtunterricht an baden-
württembergischen Schulen zu gewährleisten (für die letzten acht Jahre, aufge-
schlüsselt nach Regierungsbezirk und Schulart);

Die gewünschten Daten sind in der folgenden Tabelle dargestellt. Die Aufschlüs-
selung nach Regierungsbezirken ist in der Anlage 1 vorgenommen. Aufgeführt
sind die für den Unterricht benötigten Lehrerwochenstunden ohne Ermäßigungen,
Anrechnungen und auch ohne die für Krankheitsstellvertretung ausgewiesenen
1.666 Deputate.
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Tabelle: Zahl der Lehrerstellen für die Erfüllung des Pflichtunterrichts nach Stun-
dentafel an öffentlichen Schulen seit dem Schuljahr 2010/2011 nach
Schulart 

1) Ohne Grundschulförderklassen, ohne Grundschulen im Verbund mit einer Gemeinschaftsschule.
2) Alle Lehrämter, einschließlich Grundschulen im Verbund mit einer Gemeinschaftsschule.
3) Vorläufige Werte (GHWRS, GMS, RS, SBBZ, GYM).

2. welche Datengrundlage und welches Berechnungsmodell den Angaben zu die-
sen Sollstellen für den Pflichtunterricht zugrunde liegen;

An den allgemein bildenden und den beruflichen Schulen ergeben sich die Soll-
werte aus den jeweils aktuell gültigen Stundentafeln unter Berücksichtigung des
erforderlichen Zusatzbedarfs für Gruppen zum Beispiel für Religionslehre, Sport
oder im Wahlpflicht- bzw. Profilbereich sowie der Zuweisung über Einzelerlasse
zum Beispiel bei Schulversuchen.

3. wie hoch das Defizit zwischen tatsächlich besetzten und Sollstellen für den
Pflichtunterricht ist (in absoluten und relativen Zahlen für die letzten acht Jah-
re, aufgeschlüsselt nach Regierungsbezirk und Schulart); 

Die gewünschten relativen Zahlen sind in Anlage 2 dargestellt. Absolute Werte
sind aufgrund des zwischen den Schularten und Regierungsbezirken unterschied-
lichen und des sich jährlich ändernden Umfangs des Pflichtunterrichts nicht aus-
sagekräftig.

4. wie viele Lehrerstellen für die Vertretungsreserve benötigt werden, um Unter-
richtsausfälle u. a. aufgrund von Erkrankungen, Mutterschutz oder Elternzeit
zu vermeiden (für die letzten acht Jahre, aufgeschlüsselt nach Regierungsbe-
zirk und Schulart);

Eine vollumfängliche Erhebung zu den einzelnen Ausfallarten liegt aktuell nicht
vor. Für den Bereich der Elternzeitfälle ist die Entwicklung in Anlage 3 darge-
stellt. Die Daten sind nach Schularten aufgeschlüsselt. Eine Auswertung auf Ebene
der Regierungspräsidien liegt nicht vor. Enthalten sind darin alle Elternzeitfälle
einschließlich der von Vätern genommenen. Den Ausfällen aufgrund von Eltern-
zeit und Mutterschutz müssen die Rückkehrerinnen und Rückkehrer aus Eltern-
zeit gegenübergestellt werden. Im Schuljahr 2015/2016 waren über alle Schularten
hinweg nach Abzug der Rückkehrer 1.282 Deputate über Vertretung abzudecken.
Dazu kommen die Vertretungsbedarfe aufgrund von längerfristigen Erkrankungen.
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5. welche Datengrundlage und welches Berechnungsmodell den Angaben zu die-
sen Sollstellen für die Vertretungsreserve zugrunde liegen;

Datengrundlage für die dargestellte Teilmenge der Vertretungsbedarfe ist die
Auswertung der Stellenfreisetzungen.

6. wie hoch das Defizit zwischen tatsächlich besetzten und Sollstellen für die Ver-
tretungsreserve ist (in absoluten und relativen Zahlen für die letzten acht Jah-
re, aufgeschlüsselt nach Regierungsbezirk und Schulart); 

Die fest installierte Krankheitsreserve wurde über alle Schularten hinweg in den
vergangenen Jahren schrittweise erhöht und umfasst derzeit 1.666 Stellen. Die vor
allem durch Mutterschutz, Elternzeit und längere Erkrankungen ausgelösten Ver-
tretungsbedarfe werden nicht nur aus dieser Vertretungsreserve bestritten, son-
dern auch über Mehrarbeit, unterjährige Deputatsaufstockungen von Lehrkräften
sowie durch den Abschluss befristeter Arbeitsverträge, wenn regional keine an-
derweitige Vertretung möglich ist. Dazu wurden im Staatshaushaltsplan 2017 ins-
gesamt rund 63,4 Mio. Euro an Vertretungsmitteln sowie 2,2 Mio. Euro zur Ver-
gütung von Mehrarbeitsstunden der Stammlehrkräfte etatisiert. An Krankheitsver-
tretung interessierte Lehrkräfte und Pensionäre können mit dem Programm „Ver-
tretung-Online“ in einer zentralen Datenbank erfasst und in recht kurzer Frist
 einer Schule zugewiesen werden. Unter dem zentralen Lehrerportal www.LOBW.de
ist außerdem die Ausschreibung von befristeten Stellen im Internet möglich. Da-
mit ist die Schulverwaltung in die Lage versetzt, im konkreten Fall flexibel auf
Ausfälle zu reagieren und Ressourcen verantwortungsvoll einzusetzen.

Es hängt immer vom Einzelfall ab, in welcher Form bei Ersatzbedarf vorgegan-
gen wird. Bei kurzfristigen Ausfällen wird die Schulleitung mit den Mitteln, die
an der Schule zur Verfügung stehen, eine Lösung realisieren. Ansonsten werden
die Schulverwaltung und die Schulleitungen das jeweilige Vorgehen in einem
Personalplanungsgespräch vereinbaren und entscheiden, ob Lehrkräfte der Schule
eingesetzt werden können oder ob Unterstützung durch Abordnung von einer an-
dern Schule bzw. eine Lehrkraft mit befristetem Vertrag notwendig ist. Im Schul-
jahr 2016/2017 stehen an den allgemein bildenden Schulen (ohne die Sonder-
pädagogischen Bildungs- und Beratungszentren) grundsätzlich ausreichend Depu-
tate und Mittel für Vertretungen zur Verfügung. Trotz aller Bemühungen und vor-
handener Mittel können allerdings auch bei sehr guter Anfangsversorgung ört -
liche oder fachspezifische Engpässe nicht vollständig ausgeschlossen werden.
Insbesondere die kurzfristige Gewinnung von Vertretungskräften in naturwissen-
schaftlichen Mangelfächern ist nicht immer möglich.

Die Verteilung der fest installierten Krankheitsreserve nach Schularten stellt sich
im laufenden Schuljahr wie folgt dar:

–  Grund-, Werkreal- und Hauptschulen 
    (inklusive Grundschulen im Verbund mit 
    Gemeinschaftsschulen):                                                                  521 Deputate;

–  Realschulen:                                                                                   236 Deputate;

–  Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren:                 140 Deputate;

–  Gymnasien:                                                                                     330 Deputate;

–  Gemeinschaftsschule (Sekundarstufe I):                                        129 Deputate;

–  Berufliche Schulen:                                                                        310 Deputate.

Die Schulen haben diese Lehrerwochenstunden im Unterricht so einzuplanen,
dass diese jederzeit bei längerfristigen Krankheiten, bei Mutterschutz- und an -
schließenden Elternzeiten eingesetzt werden können. 
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7. unter welchen Bedingungen und nach welchem Verfahren der Ausfall einer
Lehrkraft, Unterrichtsausfall und fachfremder Unterricht an das Schulamt
 gemeldet wird und mit welchen Konsequenzen diese Erfassung abläuft;

Die Schulleitung wendet sich in Fällen, die nicht durch schulinterne Maßnahmen
aufgefangen werden können, an die Schulverwaltung. Schulleitung und Personal-
schulräte erörtern geeignete, passgenaue Lösungen. Alle notwendigen Entschei-
dungen werden zeitnah getroffen. Falls befristete Verträge notwendig werden,
stellt der Personalschulrat einen entsprechenden Antrag beim zuständigen Regie-
rungspräsidium. Nach entsprechenden Bewerbergesprächen und der Zustimmung
des Bezirkspersonalrats wird ein entsprechender Vertrag abgeschlossen und der
Bewerber kann seinen Dienst antreten. Mit Hilfe des Programms „Vertretung-
 Online“ können geeignete Bewerber in recht kurzer Frist einer Schule zugewiesen
werden. Außerdem ist in dem zentralen Lehrerportal www.LOBW.de die Aus-
schreibung von befristeten Stellen im Internet möglich.

8. wie hoch der Unterrichtsausfall ist (in absoluten und relativen Zahlen für die
letzten acht Jahre, aufgeschlüsselt nach Regierungsbezirk und Schulart); 

Im November 2000 führte die damalige Landesregierung erstmals eine Stichpro-
benerhebung an rund 15 Prozent aller öffentlichen Schulen ein, die seither in der
Regel jährlich wiederholt wird. Die letzte Erhebung wurde in der 47. Kalender-
woche (21. bis 25. November 2016) als Zufallsstichprobe an 620 Schulen durch-
geführt. Im Rahmen der Stichprobenerhebung zum Unterrichtsausfall werden ge-
trennt nach den Schularten Grundschulen, Haupt- bzw. Werkrealschulen, Real-
schulen, Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren, Gymnasien, Ge-
meinschaftsschulen und berufliche Schulen folgende Daten erhoben:

•  die Pflichtstunden nach Stundenplan;

•  die von den hierfür im Stundenplan vorgesehenen Lehrkräften nicht erteilten
Unterrichtsstunden nach Gründen (Abwesenheitszeiten);

•  die Stunden des Vertretungsunterrichts nach Maßnahmen (Vertretungsstunden).

Die letztendlich ausgefallenen Unterrichtsstunden sind der Saldo aus Abwesen-
heitszeiten von Lehrkräften und den Vertretungsstunden. Die Ergebnisse der
Stichprobenerhebung können auf Landesebene als repräsentativ für alle öffentli-
chen Schulen gelten. Aufgrund des Stichprobenumfangs lässt die Stichprobener-
hebung keine schulart- und regierungsbezirksbezogenen Aussagen zu, da in ein-
zelnen Schularten zum Teil nur wenige Schulen in einem Regierungsbezirk aus-
gewählt wurden. Die landesweiten Ergebnisse zum Unterrichtsausfall nach Schul -
arten sind in Anlage 4 dargestellt.

9. wie sie den fachfremd erteilten Unterricht beziffert (in absoluten und relativen
Zahlen für die letzten acht Jahre, aufgeschlüsselt nach Regierungsbezirk und
Schulart);

Der fachspezifische Unterrichtseinsatz der einzelnen Lehrkräfte wird im Rahmen
der amtlichen Schulstatistik nicht erhoben. Im Rahmen verschiedener Studien
wurden allerdings die von Lehrkräften auf freiwilliger Basis gegebenen Antwor-
ten ausgewertet, die sich auf die jeweils getestete Klassenstufe und die dort be-
troffenen Fächer beziehen. Im IQB Bildungstrend 2015 werden so für die Klas-
senstufe 9 Werte von 6,9 Prozent für das Fach Englisch und 7,9 Prozent für das
Fach Deutsch angegeben. Im Ländervergleich 2012 wurden in derselben Klassen -
stufe in den Naturwissenschaften zwischen 21,6 Prozent (Chemie) und 28,6 Pro-
zent (Physik) fachfremder Unterricht aufgeführt. Im Bereich der Grundschulen
wird im Ländervergleich 2011 für Deutsch und Mathematik ein noch höherer An-
teil an fachfremdem Unterricht berichtet. Die Werte wurden allerdings in den
Ländervergleichen unter Vorbehalt ausgewiesen, da sie aufgrund der geringen
Rückmeldezahlen nicht als repräsentativ gelten können. Die Werte beruhen auf
freiwilligen Angaben von Lehrkräften.
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Es ist grundsätzlich so, dass zu den Aufgaben des Schulleiters gem. § 41 Abs. 1
Schulgesetz für Baden-Württemberg auch die Verteilung der Lehraufträge gehört.
Hierbei ist der Auftrag zur Erteilung fachfremden Unterrichts nur in Ausnahme-
fällen zu geben, soweit auf Lehrkräfte mit entsprechender Lehrbefähigung nicht
zurückgegriffen werden kann. Die Grenzen bei der Vergabe fachfremder Lehrauf-
träge ergeben sich aus den gesetzlichen Bestimmungen und deren Zielsetzungen.
Diesbezüglich trifft das Schulgesetz in den §§ 96 ff. explizit Aussagen zum Reli-
gionsunterricht und regelt auch, wer als Religionslehrer unterrichten darf. 

So ist im Fach Religionslehre die Anerkennung durch die jeweilige Religions -
gemeinschaft erforderlich. Zu beachten ist darüber hinaus z. B., dass Schwimm-
unterricht nur von solchen Lehrkräften erteilt werden darf, die über die sog. „Ret-
tungsfähigkeit“ verfügen. Diese muss etwa durch den Rettungsschwimmschein
der DLRG nachgewiesen sein. Unabhängig davon kommt eine Vergabe fachfrem-
der Lehraufträge nur bei einer Wahrung des Unterrichtsauftrags in Betracht. Es ist
entscheidend, ob die Lehrkraft dem fachfremden Lehrauftrag gerecht werden
kann und ein Unterricht im fremden Fach für sie zumutbar ist. 

An Grundschulen gilt das Klassenlehrerprinzip, d. h. der Unterricht in den einzel-
nen Fächern wird i. d. R. nicht von verschiedenen Fachlehrkräften, sondern von
Klassenlehrern erteilt. Nach der Umstrukturierung der Lehrämter (POen 2011)
sind insbesondere für das Lehramtsstudium Grundschule (§ 6 Abs. 2 GPO I) die
Kompetenzbereiche Deutsch, einschließlich Deutsch als Zweitsprache, und Ma-
thematik verpflichtend zu wählen. Einer dieser beiden Kompetenzbereiche muss
verpflichtend studiert werden. Es ist demzufolge zu erwarten, dass der Anteil
fachfremden Unterrichts in Deutsch und Mathematik im Laufe der Zeit abnehmen
wird.

10. ob sie die aktuell durchgeführte Ziehung von Stichproben für aussagekräftig
genug hält, um den tatsächlichen Unterrichtsausfall und fachfremd erteilten
Unterricht zu bemessen. 

Die statistische Erfassung von Unterrichtsausfall, der Gründe für Abwesenheiten
und der getroffenen Vertretungsmaßnahmen sind anspruchsvoll und mit einem
hohen Arbeitsaufwand für die Schulen verbunden. Eine Vollerhebung des Unter-
richtsausfalls an über 4.000 Schulen würde die Datenqualität in gewissem Um-
fang steigern. Andererseits würde sich dadurch der Verwaltungsaufwand sowohl
für die Schulen als auch für die Schulverwaltung erheblich erhöhen. Es besteht
somit ein Zielkonflikt zwischen der Datenvalidität einerseits und der Nicht-Be -
lastung der Schulen mit (zusätzlichen) Verwaltungsaufgaben andererseits. Als
Kompromisslösung hat sich das Kultusministerium daher für eine Stichproben -
erhebung entschieden, die seit dem Jahr 2000 in der Regel jährlich durchgeführt
wird. 

Zum fachfremd erteilten Unterricht werden derzeit vom Kultusministerium keine
eigenen Stichprobenerhebungen durchgeführt.

Dr. Eisenmann

Ministerin für Kultus,
Jugend und Sport
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